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Flächennutzungsplan der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft  
der Stadt Rottenburg am Neckar mit den 

Gemeinden Hirrlingen, Neustetten und Starzach 
 
 
 

Punktuelle Änderung  
Nr. 32 

 
Anpassung der Rohstoffabbaufläche im Bereich 

„Steinbruch“ 
Stadt Rottenburg am Neckar, Gemarkung Frommenhausen 

 
 
 
 

Begründung  
 

Stand: Entwurf (19.12.2019) 
 
 

  

Vorlage VG 2020/020 – Anlage 1 
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1 Planungsanlass und Planbereich 

 
Bereits Anfang 2012 wurde das FNP-Änderungsverfahren für die Reduzierung der Ab-
baufläche im Bereich des Steinbruchs Frommenhausen eingeleitet. Dieser war ver-
bunden mit dem Auftrag an die Verwaltung, eine Änderung des Regionalplanes Neckar 
Alb herbeizuführen. 
 
Die Stadt konnte in den darauf folgenden Jahren mit dem Betreiber des Steinbruchs 
eine Einigung bezüglich der Lage der künftigen Abbauflächen erzielen. 
Im Jahre 2015 konnte dann dieses Ergebnis zum Steinbruch Frommenhausen in das 
bereits eingeleitete 3. Änderungsverfahren für den Regionalplan Neckar-Alb für aus-
gewählte Gebiete für Rohstoffvorkommen mit aufgenommen werden. 
 
Die 3. Änderung des Regionalplans Neckar-Alb 2013 wurde am 24. Mai 2019 durch 
Veröffentlichung im Staatsanzeiger verbindlich.  
 
Das FNP-Änderungsverfahren Nr. 32 kann nun fortgeführt werden. 
 
 

2 Übergeordnete Planungen und bestehende Rechtsverhältnisse  
 
Bauleitpläne sind nach § 1 (4) BauGB den Zielen der Raumordnung anzupassen. Die-
ses Anpassungsgebot gilt auch bei Änderungen des Flächennutzungsplans. 
 
In der Raumnutzungskarte des Regionalplans Neckar-Alb 2013 (3 Änderung) ist der 
Änderungsbereich von folgenden Festlegungen betroffen: Vorranggebiet Abbau Roh-
stoffe und Vorranggebiet Sicherung Rohstoffe. 
 

 

 
 
Die künftige Abbaufläche liegt südlich der Zone III des fachtechnisch abgegrenzten 
Wasserschutzgebiets „Rossau / Burgmühle“ (WSG-Nr-Amt 416011). 
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Südwestlich der künftigen Abbaufläche ist sowohl das Naturschutzgebiet „Kapfhalde“ 
(Nr. 4.104; VO-Datum 09.05.1983) als auch das FFH-Gebiet „Neckar und Seitentäler 
bei Rottenburg“ (Nr. 7519341, VO-Datum 31.05.2014) benachbart. 
 
Im sich kurz vor dem Abschluss befindlichen Landschaftsplan ist die Abbaufläche ent-
sprechend dem Stand Regionalplan Neckar-Alb – 1. Änderung dargestellt. 
Im Südosten sind Kernflächen des landesweiten Biotopverbundes dargestellt. 

  
H1 Sicherung H2 Entwicklung 
Im Zuge der Erwirkung einer Abbaugenehmigung muss der Betreiber sich mit den Ge-
gebenheiten auseinanderzusetzen. 
 
 

3 Standortalternativen  
 

 
Auszug aus dem Regionalplan Neckar-Alb 2013 – 3. Änderung 
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4 Inhalte der Planänderung 

 

 
 
 
Inhalt der punktuellen Änderung Nr. 32 des Flächennutzungsplans ist die Übernahme 
der Abgrenzung für das Vorranggebiet Abbau Rohstoffe aus dem nunmehr verbindli-
chen Regionalplan Neckar-Alb. Der Flächentausch wird entsprechend der 3. Regional-
planänderung vollzogen. Die 9. FNP-Änderung umfasste bereits ein Großteil der Flä-
che des Abbaugebiets und wird nun entsprechend angepasst; aus der 9. FNP-
Änderung verbleibt eine Abbaufläche von rd. 9,8 ha. Im Süden wird das Abbaugebiet 
um rd. 1,8 ha bis zur Gemarkungsgrenze erweitert, dafür wird im Nordosten die Abbau-
fläche entsprechend um rd. 5,0 ha in eine landwirtschaftliche Fläche umgewandelt. 
Der in der Planzeichnung gekennzeichnete Änderungsbereich (schwarz gestrichelt um-
randet) umfasst eine Fläche von insgesamt ca. 6,8 ha.  
 

  
Darstellung der wirksamen FNP-Änderung  
Nr. 9 (Stand) 2006 

Darstellung der FNP-Änderung  
Nr. 32 
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5 Flächenbilanz 

 
Geplante Veränderungen in der Darstellung des Flächennutzungsplans:   
 
 Wirksamer FNP 2010 FNP-Änderung Nr. 32 
Landwirtschaftliche Fläche  - 
Bestand  ca. 1,8 ha ca. 5,0 ha 

Rohstoffabbaufläche  ca. 5,0 ha ca. 1,8 ha 

Summe ca. 6,8 ha ca. 6,8 ha 
 
 

6 Verfahren 
 
Die Flächennutzungsplanänderung Nr. 32 erfolgt im Nachgang an die nun verbindliche 
Regionalplanänderung für die Festlegung zu den Gebieten für Rohstoffvorkommen. 
 
Von der frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB wurde abge-
sehen, da erst auf Betreiben der Bürgerschaft von Frommenhausen die Änderung 
durchgeführt wurde. 
 
Von der frühzeitige Beteiligung der Behörden § 4 Abs. 1 BauGB wurde ebenfalls abge-
sehen, da diese bereits im Zuge der Regionalplanänderung beteiligt wurden. 
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7 Umweltbericht 

 
Auszug aus dem Umweltbericht zur 3. Regionalplanänderung 
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Rottenburg am Neckar, den 19.12.2019 
 
 
 
Kirsten Hellstern Angelika Garthe 
Stadtplanungsamt Stadtplanungsamt 


